
SBB CFFFFS

Exemplar
ö WWF Schwyz, Altendorf, auch für WWF

Schweiz, Zürich
Aqua Viva, Sc äffhausen

O Pro Natura Schwyz, Goidau, auch für Pro Na¬
tura, Basel

Kantonal Schwyzerischer Fischereiverband
im Fischereiverband Kanton Zürich
O SBB / Aniagenmanagement Energie

Umweltschutz¬
organisationen

Objekt

Kraft erk Etzelwerk; Konzessionserneuerung 2023-2102
Einigung Restwasser und ökologische Massnahmen

VEREINBARUNG

zwischen

der Schweizerische Bundesbahnen SBB

vertreten durch:

Infrastruktur Eriergie ,
Anlagemanagement
Industriestrasse 1, Postfach
CH-3052 Zollikofen
(nachfolgend die SBB genannt)

und

den Umwe|tschutzorganisationeri
• WWF Schweiz und WWF Schwyz, Aqua Viva, Pro Natura Schweiz und Pro Natura Schwyz, Kantonal Schwyze¬
rischer Fischereiverband und Fischereiverband Kanton Zürich

(nachfolgend USO genannt)

über die Restwasservariante und die Restwassermenge sowie die Umsetzung von ökologischen Mass¬
nahmen.

Einigung Rest asser und ökologische Massnaht ien

Vereinbarung z ischen den Umweltschutzörganisationen und der SBB AG vom 09.06,2021

Seite 1 von 11



1. Gegenstand der Vereinbarung

Basierend auf der Etzeiwerk-Konzession betreibt die SBB in Altendorf ein Elektrizitätswerk zur Produk¬
tion  on Bahnstrom. Die Etzelwerk-Konzession ist per 12. Mai 2017 ausgelaufen,  erfügt aktuell uber¬
eine Übergangskonzession und muss erneuert werden, im Hinblick auf diese Konzessionerneuerung
haben die SBB und die USO auf dem Verhandlungsweg eine Einigung bezüglich des künftigen Rest¬
wasserregimes sowie der von den SBB umzusetzenden ökologischen  assnahmen erzielt und sich
bezüglich der beiden Punkte auf einen gemeinsamen Antrag im Sinne von Art. 12d NHG und Art. 55c
USG an die Konzedenten verständigt. Die SBB stellt zudem jährlich einen Betrag von CHF 20 000.00
( umulierbar und preisindexiert gemäss Anhang Ziff. 3) zur Verfügung, um den ökologischen N tzen
der zusätzlichen Restwassermenge zu überprüfen oder verbessernde Analysen und Studien zu bezah¬
len.

(n der vorliegenden Verein arung werden die von den Parteien getroffenen Abmachungen und der
ausgehandelte gemeinsame Antrag an die Konzedenten schriftlich festgehalten. Die in den folgenden
Ziffern erwähnten Anhänge bilden dabei integrierende Bestandteile der Vereinbarung.

2. Allgemeine Grundsätze

Die SBB stellt während der Konzessionsdauer die Wirksamkeit sämtlicher vereinbarter Umweltmass-.
nahmen sicher. Die dafür nötigen Wassermengen werden von der SBB entschädigungslos zur Verfü¬
gung gestellt. Die USO tragen im Rahmen ihrer  öglichkeiten dazu bei, die Integration dieser Verein¬
barung in die Konzession und die Anordnung der in ihr enthaltenen Massnahmen bei den zuständigen
Behörden zu unterstützen.

3. Restwasserregime

3.1. Grundsätze

Das künftige Restwasserregime besteht aus der i  Restwasserbericht vom 17.06.2021 (Anhang 1)
näher beschriebenen Dotiervariante V5 Basis als Basisdotierung sowie den folgenden, in Ziff. 3.2 näher
umsch iebenen Zusatzdotierungen zur Schaffung von ökologischen Mehrwerten in der Sihl. Die nach-,
folgend genannten Dotierungen und Zeiträume sind als  aximal erte zu verstehen und können nicht
weiter erhöht werden:

a. Zusatzdotierung zur Gewährleistung eines erhöhten  indestabflusses von 4 mVs in Sihlwald wäh¬
rend den Monaten April bis September;

b. Zusatzdotierung zur Ermöglichung der Fischwanderung von Lachs und oder Fluss- Seeforelle
durch Gewährleistung eines erhöhten  indestabflusses von 6.3 m s in Sihlwald während'eines
Zeitraums von zwei Monaten, sobald dafür Bedarf besteht;

c. Zusatzdotierung zur Schaffung künstlicher Hochwasser in der Sihl gemäss einem nach Vorüegen
der neuen Etzelwerk-Konzession noch auszuarbeitenden und den Behörden zur Genehmigung
vorzulegenden Konzepts.

Die Dotierwasserabgaben erfolgen zukühftig nicht mehr aus der Druckleitung. Die Planung und Umset¬
zung der neuen Dotiervorrichtungen sind Bestandteil eines separaten Verfahrens. Die USO werden
frühzeitig in die Planung dieser neuen Dotiervorrichtungen einbezogen.
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Die für die Zusatzdortierungen zur Verfügung stehende Wassermenge ist, limitiert auf maximal 59
Mio. m  pro jeweiis; 10 Jahre und verteilt sich grob wie folgt auf die drei genannten Zusatzdotierungen:

rhöhter  indestabfiuss Sihl¬
wald April-September

indestabfluss von 4 m /s in Sihl¬
wald (d.h. +0.5 m /s gegenüber
Dotier ariante V5 Basis 

14  io.

Fischwanderung Lachs und/o 
; der Fluss- Seeforelle

indestabfluss  on 6.3 m /s in
' Sihlwald während z ei Monaten

30 Mio.    1
i

Künstliche Hochwasser 2 mal pro 10-Jahreszyklus 200
m /s während 8h (max. 7.5 Mio.

pro Ereignis)

15MIO. m3 1

j

Total 59Mio. m3. 1

Tabelle 1: Darstellung der Zusatzdotierungen. Die berechneten Restwassermengen basieren auf Durchschnittswerten des
hydrologischen Modells (Limnex) für den Zeitraum 1995-2018 und variieren von Jahr zu Jahr.

Die für die Ermöglichung der Fischwanderung von Lachs und/oder FIuss-/Seeforelle reservierte Was¬
sermenge von rund 30 Mio. m  pro 10 Jahre steht jedoch erst ab dem Zeitpunkt zur Verfügung, ab de 
die in Ziff. 3.2.2 hiernach definierten Voraussetzungen für die betreffende Zusatzdotierung erfüllt sind.
Soiange diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, steht die betreffende Wassermenge der SBB zur
Stromprodu tion zur Verfügung.

Der jährliche Wassereinsatz für die Zusatzdotierungen kann insbesondere im Bereich der künstlichen
Hochwasser erheblich schwanken. Die Restwassermassnahmen freie Fischwanderung für Lachs oder
Fluss-/Seeforelle sowie künstliche Hochwasser werden zudem von den Parteien dieser Vereinbarung
während der gesamten Konzessionsdauer nach Massgabe der Ziff. 3.3 und 3.4 hiernach gemeinsam
auf ihre Wirksamkeit überprüft. Zeigt sich dabei, dass Optimierungsbedarf besteht oder dass die mit
den Zusatzdotierungen angestrebten ökologischen Ziele auch mit geringeren Wassermengen erreich¬
bar sind, prüft die Restwasserkommission, ob den zuständigen Behörden gemeinsam eine entspre¬
chende Anpassung der Restwasservorschriften in der Konzession oder des noch auszuarbeitenden,
behördlich zu genehmigenden Konzepts für die künstlichen Hochwasser beantragt werden soll. I 
Rahmen der betreffenden Optimierungen ist es dabei grundsätzlich auch möglich, den zuständigen
Behörden eine Verschiebung von Wassermengen zwischen den einzelnen Zusatzdotierungen zu be¬
antragen. Auch im Faile von solchen Wassermengenverschiebungen ist die vereinbarte Gesamtober¬
grenze von 59 Mio. m  pro 10 Jahre stets zu respektieren. Für die E reichung der mit den Zusatzdotie¬
rungen angestrebten ökologischen Ziele nicht benötigte Wassermengen sind nach  öglichkeit für die
Stromproduktion freizugeben.

Sowohl bei der Basisdotierung als auch bei den Zusatzdotierungen findet grundsätzlich Art. 36 Abs. 2
GSchG Anwendung. Ein Mindestabfiuss von 2 m /s in Sihlwald ist jedoch unabhängig von den Zuflüs¬
sen zu  Sihlsee zu gewährleisten.

3.2. Zusatzdotierungen

3.2.1. Erhöhung Mindestabfiuss in Sihlwald auf 4 m /s von April - September

Die Dotiervariante V5 Basis sieht für den Sihlwald ganzjährig einen Mindestabfluss von 3.5 m s vor.
Dieser Mindestabfluss wFrd zur Erzielung ökologischer Verbesserungen während den Monaten April bis
September um 0.5 m /s auf 4 m s erhöht.

3.2.2. Ermöglichung Fischwanderung Lachs und/oder Fluss-/SeeforelIe
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Unter den folgenden Voraussetzungen  ird zur Ermöglichung der Fischwanderung von Lachs oder
Fluss Seeforeile der Mindestabfluss in Sihlwald während zwei  onaten pro Jahr auf 6.3 m /s erhöht 

a. ab dem Auftreten vom  indestens 10 Lachsen innerhalb von 5 Jahren bei  Kraft erk Dietikon
oder oberstromseitig; oder

b. ab dem Auftreten von jährlich mindestens 5 See FIussforellen grösser 75cm während der Lai h-
wanderung an der Rschaufstiegshilfe Sihlhölzli oder in oberliegenden Abschnitten während zwei
aufeinanderfolgenden Jahren.

Zur Überp üfung der Voraussetzungen werden Kampagnen im Rahmen des Budgets für Untersuchun¬
gen nach Ziff. 3.3 hiernach gemacht. Sind die Voraussetzungen erfüilt, wird zu Gunsten der Lachs¬
oder der Fluss-/Seeforelienwanderung der Abfluss in Sihlwald während eine  Zeitrau  von zwei Mo¬
naten auf 6.3 m s erhöht. Das zweimonatige Zeitfenster richtet sich dabei nach der Wanderzeit des
Lachses bzw. der Fluss-/Seeforelle. Bis auf weiteres öffnet es am 15. Oktober und schliesst am 15.
Dezember.

Kann die Wanderung der Fluss-/Seeforelle oder des Lachses nach neuen Erkenntnissen generell oder
zeitweise  it geringeren Abflüssen sichergestelit  erden, beantragt die Restwasser ommission den
zuständigen Behörden eine Anpassung der betreffenden Zusatzdotierung.

Verändert oder verzögert sich die Flauptwanderzeit der Fluss-/Seeforelie bzw. des Lachs, z.ß. auf
Grund allgemein höherer Temperaturen, beantragen die Parteien den zuständigen Behörden eine ent¬
sprechende Verschiebung des zweimonatigen Zeitfensters für die betreffende Zusatzdotierung. Die
SBB sind bei einer solchen Verschiebung des Zeitfensters jedoch wirtschaftlich schadlos zu halten.
Allfälli e wirtschaftliche Mehrbelastungen sind durch bei den zuständigen Behörden gleichzeitig zu be¬
antragende Erleichterungen bei den übrigen Zusatzdotierungen auszugleichen.

3.2.3. Künstliche Hochwasser

Die Schaffung künstliche  Hochwasser dient der folgenden Grobzielsetzung: zeitweise Erhöhung von
Abluss und Dynamik zum Aufreissen der Deckschicht mit dem Ziel die äussere und innere Kolmation
zu reduzieren.

Für die Konzipierung der künstlichen Hochwasser gelten die folgenden Randbedingungen;

a. Grundsätzlich sind zwei künstliche Hochwasser pro 10 Jahre zu schaffen. Die Ereigniszeitpunkte
sind abhängig vom Auftreten natürlicher Hochwasser. Für Konstellationen, in denen aufgrund von
zusätzlich auftretenden natürlichen Hochwassern oder Entlastungshochwassern in der selben
Grössenordnung (Abfluss von 200   s) zur Erreichung der vorerwähnten Grobziele weniger oder
geringer dimensionierte Hochwasser genügen, ist eine Redu tion der Anzahl oder der Dimension
der zu schaffenden künstlichen Hochwasser zugunsten der Stromproduktiop vorzusehen. Diese
Änderung wird bei den zuständigen Behörden beantragt

b. Die Wasserabgabe für die künstlichen Hochwasser ist bei der Staumauer, ln den Schlagen hin¬
sichtlich Abflussspitze so zu begrenzen, dass nach dem Zusammenfluss der SihI mit der Alp und
der Biber der Abfluss während  ax. 8 Stunden max. 200  Vs beträgt (Einhaltung der Dreiwäs ern-
Bedingung). Die Gesamtmenge der Abgabe bei der Staumauer ist grundsätzlich auf maximal 7.5

io. m  pro Hochwasser und 15 Mio. m  pro 10-Jahreszyklus begrenzt. Erhöhungen der betreffen¬
den Wassermenge sind nur unter der Voraussetzung zulässig, dass im Gegenzug dieselbe Was¬
sermenge bei einer der anderen Zusatzdotierungen eingespart wird und die betreffende Wasser¬
mengenverschiebung für die SBB zu keiner stärkeren wirtschaftlichen Belastung führt.

c. Die künstlichen Hochwasser werden so konzipiert, dass damit nach Möglichkeit gleichzeitig auch
die gemäss der Sanierungsverfügung. Geschiebehaushalt sicherzustellende Mobilisierung der Ge¬
schiebeschüttungen erreicht wird. Allfällige durch Nutzung dieser Synergieeffekte bei derGeschie-
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behaushaltssanierung eingesparte Wassermengen stehen den'SBB zur Stromproduktion zu Ver¬
fügung. Eine Erhöhung der für die Zusatzdotierungen zur Verfügung stehenden Wassermenge um
die bei der Geschiebehaushaltssanierung eingesparten Wassermengen findet nicht statt.

Bei der Planung und Durchführung der künstlichen Hochwasser steht der Schutz des Menschen ge¬
genüber allen anderen Zielsetzungen an erster Stelle, Die den SBB entstehenden Kosten für Sicher¬
heits orkehrungen dürfen höchstens CHF 500*000 pro  O-Jahreszykius betragen (indexiert gemäss
Ziff. 8.1 hiernach). Übersteigt der Aufwand für die Sicherheitsvorkehrungen diesen, suchen die Par¬
teien nach externen Finanzierungsmöglichkeiten. Sollte keine externe Finanzierung zustande  om¬
men, so ist die Häufigkeit der künstlichen Ereignisse so anzupassen, dass die Sicherheitsvorkehrun¬
gen unter den CHF SOO OOO in 10 Jahren zu liegen kommen. Die unterzeichnenden USO unterstützen
die SBB.nach ihren Möglichkeiten bei den Sicherheitsvorkehrungen (Information über eigene Kanäle,

. Beobachtungsposten durch Freiwillige, etc.). Eine Haftung der USO ist indessen ausgeschlossen.

Die Konzipierung der künstlichen Hochwasser erfolgt gemäss den ¦ Empfehlungen in der BAFU-
Publikation Künstliche Hochwasser, Auslegeordnung Grundlagen & Handlungsbedarf, 2016. Die ge¬
nannte Dimension und die Häufigkeit sind als Maximalwerte zu verstehen, welche in einem iterativen
Prozess mittels  onitoring / Wirkungskontroll  zu optimieren sind. Dabei müssen zwingend auch die
Schadenpotentiale, Haftungsaspekte, allfällige ökologische Nachteile (z.B. im Gebiet des Sihlsees) so¬
wie weitere ökologische und fischereiliche Aspekte berücksichtigt werden. Zeigt sich, dass die mit den
künstlichen Hochwassern angestrebten ökologischen Ziele auch mit geringer dimensionsierten oder
weniger häufigen Hochwasserereignissen erreicht werden können, beantragen die Parteien den zu¬
ständigen Behörden eine Anpassung des  nitial ausgearbeiteten Konzepts.

3.3. Analysen, Studien und Felduntersuchungen

Die SBB stellt jährlich einen Betrag von CHF 20*000.00 (indexiert gemäss Ziff. 8.1 hiernach) zurück,
urn die Kosten von Analysen, Studien oder Felduntersuchungen für die Erarbeitung und Opti ierung
der Zusatzdotierungen zu bezahlen. Werden der SBB im Rahmen der Konzessionserteilung Wirkungs¬
kontrollen oder ein begleitendes Monitoring hinsichtlich der Restwasservariante verfügt, dient der Be¬
trag prioritär diesen Untersuchungen.

Der Untersuchungsumfang ist unter Mitwirkung der Restwasserkommission gemäss Ziff. 3.4 hiernach
festzulegen. Die Vergabe von Analyse-, Studien- und Felduntersuchungsaufträgen erfolgt durch die
SBB unter Einhaltung von BöBA/öB und SBB-internen Richtlinien.

3.4. Mitwirkung der USO

Die Parteien schaffen eine paritätische zusammengesetzte Restwasserkommission  it folgenden
Fun tionen und Aufgaben:

a. Erarbeitung des den Behörden zur Genehmigung vorzulegenden initialen Konzepts für die künstli¬
chen Hochwasser;

b. Festlegung der Verwendung der Mittel für Analysen, Studien und Felduntersuchungen gemäss
Ziff. 3.3 hiervor;

c. Überwachung, ob die Voraussetzungen für die Aktivierung der Zusatzdoti rung zur Ermöglichung
der Fischwande ung von Lachs und/oder Fluss-/Seeforelle ge äss Ziff.. 3.2.2 hiervor gegeben
sind;

d. Überprüfung der Wirksamkeit der Zusatzdotierungen:

e. Erarbeitu g und Evaluierung von'Optimierungsmöglichkeiten;

f. Beschlussfassung über gemeinsa e Anträge der SBB und der USO an die zuständigen Behörden
betreffend (i) das behördlich zu genehmigende initiale Konzept für die künstlichen Hochwasser und
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(ii) allfäliig notwendige oder sinnvolle Anpassungen der Restwasservorschriften in der Konzession
oder des Konzepts für die künstlic en Hochwasser.

Die SBB und die USO ernennen je max. vier Personen, welche sie in der Restwasserkommission ver¬
treten, und teilen die Namen der betreffenden Personen allen Parteien dieser Vereinbarung mit. Die
von den USO ernannten Personen müssen dabei von allen USO anerkannt sein. Entzieht eine USO
einer USO-Vertreter*in das Vertrauen und teilt sie dies allen übrigen Parteien  it. ist die betreffenden
Personen umgehend durch eine neue Vertreter*in zu ersetzen. Solange nicht mindestens eine USO-
Vertreter*in ernannt ist. die von von allen USO ankerkanpt wird, gilt die Restwasserkommissiön als
nicht gültig bestellt und wird deren Arbeit vorübergehend ausgesetzt.

Die  estwasserkommission konstituiert sich selbst und tagt, so oft es die Geschäfte erfordern. Sowohl
die SBB als auch die USO können jederzeit eine Sitzung einberufen. Die Einberufung hat min estens,
vier Wochen im'Voraus durch Versand einer entsprechenden Mitteilung an alle Parteien dieser Verein¬
barung und deren Vertreter*innen in der Restwasserkommission zu erfolgen. Die Einberufung erfolgt
auf eine koordinierte Terminsuche hin. Die SBB stellt bei Bedarf eine Sitzungslokalität zur Verfügung.

Die Restwasserkom ission ist beschlussfähig, wenn sowohl von der SBB als auch von den USO min¬
destens je eine Vertreter*in an esend ist. Jede USO-Vertreter*in hat in den Sitzungen der Restwas¬
serkommission eine Stimme. Die SBB-Vertreter*innen verfügen jeweils gemeinsam über dieselbe An¬
zahl an Stimmen wie die Gesamtheit der an der Sitzung teilnehmenden USO-Vertreter*innen. Sämtli¬
che Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stim en gefällt und p otokolliert: Für den
Fall von allfälligen Patts gilt zudem Folgendes:

a. Konzept für die künstlichen Hochwasser: Kommt bezügli h des den Behörden zur Genehmigung
vorzulegenden initialen Konzepts für die künstlichen Hochwasser kein  ehrheitsbeschluss zu¬
stande, sind beide Parteien berechtigt, je ein eigenes Konzept auszuarbeiten, und hat die SBB den
Behörden in der Folge beide Konzepte vorzulegen und zu beantragen, das aus behördlicher Sicht
sachgerechtere Konzept zu geneh igen.

b. Analysen, Studien und Felduntersuchungen: Kommt bezüglich der Verwendung der für Analysen,
Studien und Felduntersuchungen zur Verfügung stehenden  ittel kein Mehrheitsbeschluss zu¬
stande, haben die USO den Stichentscheid. Allfällige durch die Konzession vorgegebene Mittei¬
verwendungen gehen dem betreffenden Entscheid jedoch vor.'

c. Aktivierung Zusatzdotierung zur Ermöglichung der Fischwandung von Lachs und/oder Fluss-/See-
forelle: Ist streitig, ob die Voraussetzungen für die Aktivierung der Zusatzdotierung zur Ermögli¬
chung der der Fischwanderung von Lachs urid/oder Fluss- Seeforelle erfüllt sind, steht allen Betei¬
ligten offen, den zuständigen Behörden den Erlass einer entsprechenden Verfügung zu beantra¬
gen (seitens der USO in Form einer Aufsichtsanzeige, seitens der SBB in Form einer negativen
Feststellungsverfügung).

d. Anpassung der Restwasservorschriften: Kommt bezüglich der den Behörden gegebenenfalls zu
unterbreitenden Anträge auf Anpassung der Restwasservörschriften in der Konzession oder des
Konzepts für die künstlichen Hochwasser kein  ehrheitsbeschluss zustande, sind beide Parteien
berechtigt, je einen eigenen Anpassungsvorschlag auszuarbeiten, und hat die SBB den Behörden
in der Folge beide Anpassungs orschläge vorzulegen und zu beantragen, die aus behördlicher
Sicht sachgerechteren Anpassungen zu verfügen.

Sollte die Restwasserko mission aus von den USO zu vertretenden Gründen (Fehlen mindestens ei¬
ner von allen ÜSO anerkannten USO-Vertreter*in. wiederholtes Fernbleiben von korrekt einberufenen
Sitzungen oder dergleichen) nicht in der Lage sein, erforderliche Beschlüsse fristgerecht zu fällen, ist
die SBB berechtigt, die fraglichen Handlungen autono  vorzunehmen.

Behördenvertreter können beratend und nach Fachthemen beigezogen werden.

Die Mitwirkung in der Restwasserkom ission wird nicht entschädigt.
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4. Ökologische Massnahmen

Die SBB setzt im Rahmen der Erneuerung der Etzelwerk-Konzession die folgenden ökologischen
Massnahmen um:

a. Fischaufstieg ah der Schwelle beim Sihlhölzli (Gewährleistung des Fischaufstiegs aller in der SihI
vorkommenden bzw. zu erwartenden Fischarten (wie bs w. Lachs und Nase) gemäss Umweltver¬
träglichkeitsbericht vom 17.06.2021 (Anhang 2)

b. Aufwertung SihI bei Sihlwald gemäss Umweltverträglichkeitsbericht vo  17.06,2021 (Anhang 2)

c. Beteiligung an den Kosten der Revitalisierung der Minster im U fang  on 2/3 der Kosten jedoch
maximal CHF 16 Mio.

d. Ökologische Aufwertungen Region Sihlsee gemäss Bericht 3.3 (Anhang 3)  om 17.06.2021, be¬
stehend aus:

(i) Waldrandaufwertungen  it einem Kostendach für den Ersteingriff und Pflegemassnahmen in
den ersten 10-15 Jahren von CHF 0.3  io. (inkl.  WSt, U fang von 3.5 km);

(ii) Stillgewässer in Seenähe mit einem-Kostendach von CHF 0.846 Mio. (inkl. MWSt., Investiti¬
onskosten ohne Ingenieurhonorare, Unterhaltskosten und Entschädigurigen);

(iii) Auf ertung Grüngürtel Sihlsee mit einem Kostendach von CHF 0.15 Mio (inkl.  WSt., ipkl.
Ingenieurhonorare und Entschädigungen);

e. Reaktivierung Flach oore Ibergeregg, Arbeiten zür Reaktivierung mit einem Kostendach von CHF
1.2 Mio. (inkl. MWS ) über die Konzessionsdauer von 80 Jahren, gemäss Bericht der ARGE Um¬
welt/SBB vom 17.06.2021 (Anhang 4);

f. Bahndam  in .Rüti bei Büren, Rückbau und Ökologis he Aufwertung, Beitrag von CHF 2.5  io.
(inkl. MWSt.), gemäss gemäss Bericht 10.1 (Anhang 5):

g. Zusätzliche Beteiligung der SBB an einer Projektvariant der Massnahmen gemäss den Bst. a und
b hiervor von total max. CHF 0.5  io (inkl. MWSt).

Die Massnahmen sind in der zweiten Verfahrensstufe zu konkretisieren und im Rahmen separater Bau-
bewilligungs- oder Plangenehmigungsverfahren bewilligen zu lassen. Die USO sind dabei im Rahmen
von Begleitgruppenprozessen in die weitere Planung miteinzubeziehen.

Für den Fall, dass sich einzelne der genannten Massnahmen als nicht umsetzbar erweisen sollten, hat
die SBB di  betreffenden  assnahmen in Absprache mit den USO durch finanziell gleichwertige andere
Massnahmen zu ersetzen.

Alle genannten Massnah en sind innert zehn Jahren ab Rechtskraft der neuen Etzelwerk-Konzession
umzusetzen.

5. Gemeinsame Anträge an die Konzedenten

Basierend auf den vorstehenden Vereinba ungen unterbreiten die Parteien den Konzedenten die fol¬
genden gemeinsamen Anträge im Sinne von Art. 12d NHG und Art. 55c USG:

a. Gemeinsa er Antrag betreffend das Restwasserregime: Die SBB sei zur Umsetzung der im Rest¬
wasserbericht vom 17.06.2021 (Anhang 1) näher beschriebenen, Dotiervariante V5 Basis zu v er-

¦ pflichten. Zusätzlich seien derSBB die folgenden Pflichten aufzuerlegen:

(i) Erhöhung des Mindestabflusses in Sihlwald auf 4 m s während den  onaten April bis Sep¬
tember.
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(ii) Erhöhung des Mindestabflusses in Sihl ald auf 6.3 m s von 15. Oktober bis 15. Dezember
zur Ermöglichung der Fischwanderung von Lachs und/oder Fiuss- Seeforeiie in foigenden Fäi-
ien:

¦ ab dem Auftreten von mindestens 10 Lachsen innerhalb von 5 Jahren beim Kraftwerk
Dietikon oder oberstromseitig; oder

¦ ab dem Auftreten von mindestens 5 Fluss-ZSeeforelien grösser 75 cm während der Laich¬
wanderung in einem Jahr an der Fischaufstie shilfe Sihihölzli oder in zwei aufeinanderfol¬
genden Jahren in oberliegenden Abschnitten.

(iii) Erarbeitung eines den zuständigen Behörden bis spätestens ein Jahr ab Rechtskraft der
neuen Konzession zur Genehmigung vorzulegenden Konzepts für die Schaffung künstlicher
Hochwasser in der SihI gemäss den folgenden Vorgaben und Randbedingungen:

¦ Das Konzept ist gemäss den Empfehlungen in der BAFU-Püblikation Künstliche Hoch¬
wasser, Auslegeordnung Grundlagen & Handlungsbedarf, 2016, auszuarbeiten.

¦ Die interessierten Umweltschutzorganisationen sind in die Erarbeitung des Konzepts mit
einzubeziehen (partizipativer Prozess).

¦ Grobzielsetzung ist: eine zeitweise Erhöhung von Abfluss und Dynamik zum Aufreissen der
Deckschicht mit dem Ziel die äussere und innere Kolmation zu reduzieren.,

¦ Grundsätzlich sind zwei künstliche Hochwasser pro 10 Jahre zu schaffen. Die Ereigniszeit¬
punkte sind abhängig vom Auftreten natürlicher Hochwasser. Für Konstellationen, in denen
aufgrund von zusätzlich auftretenden natürlichen Hochwassern oder Entlastungshochwas¬
sern in der selben Grössenordnung (Abfluss von 200 mVs) zur Erreichung der vorerwähn¬
ten Grobziele weniger oder geringer dimensionierte Hochwasser genügen, ist eine Reduk¬
tion der Anzahl oder der Dimension der zu schaffenden künstlichen Hochwasser zugunsten
der Stro produktion vorzusehen. Diese Änderung wird bei den zuständigen Behörden be¬
antragt.

¦ Die künstlichen Hochwasser sind so zu dimensionieren, dass die Abflussspitzen unterhalb
des Zusammenflusses der SihI mit der Alp und der Biber maximal 200 mVs betragen und
höchstens 8 Stunden dauern (Einhaltung der Dreiwässernbedingung).

¦ Die künstlichen Hochwasser sind so zu konzipieren, dass damit nach Möglichkeit gleichzei¬
tig auch die gemäss der Sanierungsverfügung Geschiebehaushait sicherzustellende Mobi¬
lisierung der Geschiebeschüttungen erreicht wird. Allfällige durch Nutzung dieser Synergie¬
effekte bei der Geschiebehaushaltssanierung eingesparte Wasser engen stehen den SBB
zur Stro produktion zu Verfügung.

¦ Bei der Planung und Durchführung der künstlichen Hochwasser steht der Schutz des  en¬
schen gegenüber allen anderen Zielsetzungen an erster Stelle. Die den SBB entstehenden
Kosten für Sicherheitsvorkehrungen dürfen CHF 500 000 pro 10-Jahreszyklus (indexiert
anhand des Landesindexes für Konsumentenpreise) nicht übersteigen. Übersteigt der Auf¬
wand für die Sicherheitsvorkehrungen diesen Grenzwert, suchen die Parteien nach exter¬
nen Finanzierungsmöglichkeiten. Sollte keine externe Finanzierung zustande kommen, so
ist die Ausgestaltung der künstlichen Ereignisse (Häufigkeit, Dimensionierung etc.) so an-.
zupassen, dass die Sicherheitsvorkehrungen unter den CHF SOO'OOO in 10 Jahren zu liegen
kommen.

¦ Das für die künstlichen Hochwasser einzusetzende Wasservolu en ist auf maximal 15
io. m  innerhalb von 10 Jahren und auf maximal 7.5 Mio. m® pro Ereignis beschränkt.

(iv) Umsetzung des Konzepts für die Schaffung künstlicher Hochwasser in der SihI ab dessen
rechtskräftiger Geneh igung durch die zuständigen Behörden.
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(v) Ü erwachung des Eintritts der Voraussetzungen für die Aktivierung der Zusatzdotierung zur
Ermöglichung der Fischwanderung von Lachs und/oder Fluss Seeforelle so\ ie Überprüfung
der Wirksamkeit der Zusatzdotierungen gemäss Bst. (ii) und (iii) in einem partizipativen Pro¬
zess mit den interessierten Umweltschutzorganisationen. Ergibt das Monitoring, dass die für
die fraglichen Zusatzdotierungen benötigen Wassermengen wirksamer eingesetzt werden
könnten oder dass die mit den Zusatzdotierungen angestrebten ökologischen Zieie auch mit
weniger Wasser erreichbar sind, sind gerneinsa  mit mit den interessier en Umweltschutzor¬
ganisationen ents rechende Anpassungen entweder  er in der Konzession festgelegten Rest¬
wasservorschriften oder des behördlich genehmigten Konzepts für die künstlichen Hochwas¬

ser zu beantragen.

Einschränkend sei festzuhaiten, dass die SBB zur Erfüllung der Zusatzpflichten (i) und (ii) jeweils
nicht mehr  asser abzugeben hat, als dem Sihlsee im betreffenden Zeitpunkt zufliesst. Auch bei
geringeren Zuflüssen zum Sihlsee zu gewährleisten- ist einzig der in der Dotiervariante V5 Basis
vorgesehene Mindestabfiuss von 2 mVs in Sihlwald (eingeschränkte Anwendung von Art. 36 Abs. 2
GSchG).  ¦

b. Gemeinsamer Antra  betreffend die ökolo ischen Massnahmen: Die SBB sei zur Umsetzung der
folgenden ökologischen Massnahmen innert zehn Jahren ab Rechtskraft der neuen Etzelwerk-

Konzession zu verpflichten;

(i) Fischaufstieg an der Schwelle beim Sihlhölzli (Gewährleistung des Fischaufstiegs aller in der
Sihi vorkommenden bzw. zu erwartenden Fischarten (wie bspw. Lachs und Nase) gemäss
Umweltverträglichkeitsbericht vom 17.06.2021 (Anhang 2)

(ii) Aufwertung SihI bei Sihlwald gemäss Umweltverträglichkeitsbericht vom 17.06.2021 (Anhang
2) , ¦ -

(iii) Beteiligung an den Kosten der Revitalisierung der Minster im Umfang von 2/3 der Kosten je¬
doch maximal 16 Mio

(iv) Ökologische Aufwertungen Region Sihlsee gemäss Bericht 3.3  Anhang 3) vom 17.06.2021,
bestehend aus:

¦ Waldrandaufwertungen mit einem Kostendach für den Ersteingriff und Pflegemassnahmen
in den ersten 10-15 Jahren von CHF 0.3 Mio. (inkl. MWSt., Umfang von 3.5 km).

¦ Stillgewässer in Seenähe  it einem Kostendach von CHF 0.846 Mio. (inkl. MWSt., Investi¬
tionskosten ohne Ingenieurhonorare, Unterhaltskosten und Entschädigungen):

¦ Aufwertung Grüngürtel Sihlsee mit eine  Kostendach von GHF 0.15  io (inkl. MWSt., inkl.
Ingenieurhonorare und Entschädigungen);

(v) Reaktivierung Flachmoore Ibergeregg, Arbeiten zur Reaktivierung mit einem Kostendach von
CHF 1.2 Mio. (inkl. MWSt.) über die Konzessionsdauer von 80 Jahren, ge äss Bericht der
ARGE Umwelt / SBB vom 14.05.2020 (Anhang 4);

(vi) Bahndamm in Rüti bei Büren. Rückbau und Ökologische Aufwertung, Beitrag von CHF 2.5
Mio. (inkl. MWSt.), gemäss Bericht 10.1 vom 17.06.2021 (Anhang 5);

vii) Zusätzliche Beteiligung der.SBB an einer Projektvariante der  assnahmen gemäss den Bst.
a und b hiervor von total  ax. CHF 0.5 Mio. (inkl.  WSt.).

Er änzend sei vorzusehen, dass die SBB die genannten  assnah en in der zweiten Verfahrens¬
stufe unter Einbezug der interessierten Umweltschutzorganisationen in die weitere Planung zu
konkretisieren und im Rahmen separater Baubewilligungs- oder Plang.enehmigungsverfahren be¬
willigen zu lassen hat.
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Für den Fall, dass sich einzelne der genannten Massnahmen als nicht umsetzbar erweisen sollten,
sei zudem festzuhalten, dass die SBB die betreffenden Massnahmen in Absprache  it den inte¬
r ssierten Umweltschutzorganisationen durch andere ökologisch gleichwertige Massnahmen zu
ersetzen hat.

c. Gemeinsamer Antrag betreffend den weiteren Vereinbarunosinhalt: Vom Übrigen Inhalt der vorlie¬
genden Vereinbarung, insbesondere von den Bestin mungen betreffend die zu schaffende paritä¬
tische Restwasserkommission, sei Kenntnis zu neh en.

6. Zusicherung Beschwerdeverzicht

Die USO sichern der SBB zu, keine Beschwerde gegen die neue Etzelwerk-Konzession zu erheben,
sofern diese neue Konzession und/oder die damit in Zusammenhang stehenden Spezialbewilligungen
die gemäss Ziff. 5 hiervor gemeinsam beantragten Auflagen betreffend das Restwasserregime und
betreffend ökologische Massnahmen enthalten.

7. Inkrafttreten und Dauer

Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch alle Parteien in Kraft und bleibt für die gesamte
Dauer der neuen Etzelwerk-Konzession gültig.

8. Schlussbestimmungen

8.1. Indexierte Beträge

Soweit in den vorstehenden Bestimmungen Beträge als indexiert bezeichnet sind, gilt der Landesindex
der Konsumentenpreise des Bundesamts für Statistik (LIK) als massgebender Index. Der Indexstand
bei Abschluss dieser Vereinbarung beträgt 101.00 Punkte (Basis; Deze ber 2020 = 100 Punkte).
Sämtliche indexierten Beträge werden per 1. Januar eines jeden Jahres nach folgender Formel an den
jeweiligen neuen Indexstand angepasst und bleiben in der Folge für den Rest des betreffenden Jahres
fix:

anfänglicher Betrag x neuer Indexstand
Indexstand bei Vereinbarungsabschluss

= neuer Betrag

8.2. Schriftformerfordernis

Sämtliche Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zur ihrer Rechtswirksamkeit
der schriftlichen Form.

8.3. Abtretung/Übertragung

Rechte und Pflichen aus dieser. Vereinbarung dürfen nur nach vorgängiger schriftliche Zustim ung
aller anderen Parteien an Dritte abgetreten oder übertragen werden.

8.4. Saivatoriscbe Klausel

Sollten einzelne Regelungen dieser Vereinbarung nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die Parteien sind diesfalls verpflichtet,
anstelle der nichtigen oder unwirksamen Bestimmungen unverzüglich eine neue Regelung zu treffen,
die dem Sinn und Zweck der nichtigen oder unwir samen Bestimmung iri rechtlich wirksamer Weise
a  nächsten ko mt, ln derselben Weise sind zudem allfällige Vereinbarungslücken zu schüessen.
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8.5. Ausfertigungen

Die vorliegende Vereinbarung wird 8-fach ausgefertigt und unterzeichnet. Alle Vereinbarungspartei n
erhalten je ein originaiunterzeichnetes Exemplar. Die Konzedenten erhalten je eine Kopie.

Unterschriften

Zu unterzeichnen in 8-facher Ausführung

SBB AG Bern, den £-  1

WWF Schweiz Zürich, den <o-V

WWF Schwyz Altendorf, den M. a

Aqua Viva Winterthur, den .

Pro Natura Basel, den

Pro Natura Schwyz Goldau, den

Fischereiverband
Schwyz Altendorf, den' 22   . 2(>2/

Fischereiverband
Zürich Zürich, den 2A.

A

Anhänge

Anhang 1: Rest asserbericht vom 17.06.2021

Anhang 2: U weltverträglichkeitsbericht vom 17.06.2021

- Anhang 3: Ö ologische Auf ertungen Region Sihjsee ge äss Bericht 3.3 vo  17.06.2021

- Anhang 4; Bericht ARGE Umwelt/ SBB betreffend Reaktivierung Flachmoore Ibergeregg  o 
14.05.2020

¦ Anhang 5: Bericht 10.1 betreffend Rückbau Bahnda m Rüti b. Büren vo  17.06.2021
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